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Vereinbarung für unbezahlten Urlaubfür Praktikum von Doktorierenden
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Arbeitnehmerin / Arbeitnehmer (Doktorierende)
ETH Zürich vertreten durch
Angaben unbezahlter Urlaub für Praktikum (Steht in Zusammenhang mit dem Doktorat)
Pensionskasse
Ab dem zweiten vollendeten Monat des unbezahlten Urlaubs kann die Mitarbeitende/der Mitarbeiter entscheiden,wie sie/er in der Pensionskasse versichert sein möchte. Bitte wählen Sie die gewünschte Variante:
Mit der Unterzeichnung dieser Vereinbarung erklären sich die Mitarbeitenden mit den nachfolgend aufgeführten Punkten als einverstanden:
Höchstanstellungsdauer
Die Höchstanstellungsdauer wird durch diesen unbezahlten Urlaub nicht verlängert.
AHV/IV/EO
Eine Anstellung von weniger als 9 Monaten in einem Kalen-derjahr kann zu Lücken bei der AHV/IV führen. Die Mitar-beitenden kümmern sich selbst bei der AHV Ausgleichs-kasse EAK darum, um allfällige freiwilligen Zahlungen zu leisten.
Unfallversicherung
Während des unbezahlten Urlaubes entfällt der Versiche-rungsschutz bei der ETH Zürich ab dem 1. Urlaubstag. Die Unfallversicherung sollte durch die Praktikumsfirma ge-währleistet sein.
Lohnfortzahlung bei Krankheit und Unfall
Bei Krankheit und Unfall besteht ab dem ersten Urlaubstag keine Lohnfortzahlungspflicht durch die ETH Zürich. Diese beginnt erst wieder ab dem ersten Arbeitstag nach dem unbezahlten Urlaub.
Familienzulagen
Die überobligatorische Familienzulage wird ab dem ersten vollen Kalendermonat sistiert. Die kantonale Familienzulage wird von Beginn des unbezahlten Urlaubes für 3 volle Kalen-dermonate ausgerichtet. Ab dem 4. Monat entfällt der An-spruch und der/die Doktorierende ist zuständig für die Bean-tragung der Zulage bei der Praktikumsfirma.
Dienstjahre
Ein unbezahlter Urlaub von mehr als 30 Tagen pro Kalender-jahr gilt nicht als Dienstzeit (Unterbrüche werden kumuliert).
Ferienanspruch
Der Anspruch auf Ferien entfällt ab dem zweiten vollen Mo-nat und es erfolgt eine Ferienkürzung.
Immatrikulation
Die Arbeitnehmenden stellen sicher, dass sie während des unbezahlten Urlaubs weiterhin als Doktorandin/Doktorand an der ETH Zürich immatrikuliert sind und behalten weiterhin die ETH E-Mail-Adresse.
Sie kümmern sich um die Erbringung von Leistungsnach-weisen / Kreditpunkten gemäss Doktorat und nehmen die Folgen von allfälligen Verschiebungen / Verzögerungen in Kauf. Die Mitarbeitenden sind sich bewusst, dass die Dokto-ratsprüfung innerhalb von 6 Jahren seit provisorischer Zu-lassung erfolgen muss. Der unbezahlte Urlaub löst keinen Anspruch auf Verlängerung der Frist gemäss Art. 27 Abs. 4 Doktoratsverordnung ETH Zürich (SR414.133.1) aus.
Amtsgeheimnis / vertrauliche Information und Daten
Die Mitarbeitenden haben auch während des unbezahlten Urlaubs das Amtsgeheimnis zu wahren und nicht öffentliche wissenschaftliche Daten der ETH Zürich vertraulich zu be-handeln. Des Weiteren dürfen keine vertraulichen und/oder proprietären Informationen der ETH Zürich an den Prakti-kumsbetrieb oder an Dritte weitergeben werden.
Mit der Unterzeichnung dieser Vereinbarung bestätigen die Mitarbeitenden und vorgesetzten Personen, das Merkblatt «Handhabung Praktikum und Arbeitseinsatz ausserhalb der ETH Zürich während dem Doktorat» gelesen zu haben undauch die in der Vereinbarung erwähnten Punkte zu akzeptieren.
Das unterzeichnete Dokument ist zwingend Ihrer Personalsachbearbeiterin / Ihrem Personalsachbearbeiter (HR Administration) für die Abwicklung des unbezahlten Urlaubes weiterzuleiten.
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